
 
 
Der Bürgermeister 
                                                                       
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 70 "Feuerwehrstandort Gühlen-Glienicke" 
Hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses, Beauftragung zur Änderung der 
Prioritätenliste Bauleitplanung 
Drucksache-Nr.: 2024/45 1. Ergänzung 
 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung (StVV) beschließt die Aufhebung des Beschlusses der StVV 

vom 16.12.2024, Drs.Nr. 2024/45. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der nächsten Änderung der Prioritätenliste Bauleitplanung 

(Drs.Nr. 2002/126 22. Ergänzung, beschlossen in der StVV vom 04.11.2024), die Position zum 
Vorhaben „Feuerwehrstandort Gühlen-Glienicke“ aus der 1. Priorität, laufende Nummer 12 
herauszunehmen. 

 

 


